MITTEILUNG GEMÄSS ART. 26, ABS. 7-BIS, GESETZESDEKRET NR. 151/2015, EINGEFÜHRT DURCH 
ART 19 GESETZ Nr. 203/2024


An das Arbeitsinspektorat Bozen 
PEC: arbeitsinspektorat.ispettoratolavoro@pec.prov.bz.it

[bookmark: Text1]An den Arbeitnehmer      
mittels (Übertragungsmittel eingeben)  
     



DATEN ZUM ARBEITGEBER 
Arbeitgeber      , geboren in      , am      ,
Wohnsitz in      ,
als gesetzlicher Vertreter der Firma:      ,
Rechtssitz in:      , Strasse- Platz       nr.      
Betriebseinheit:      
StrNr:       
Ausgeübte Tätigkeit:      
Angewandter Kollektivvertrag:      

 
DATEN ZUM ARBEITNEHMER 
Name:       	Nachname:      
Geburtsdatum:       	Geburtsort:       
StrnNr.:       
Pec:      
E-mail:      
Telefon:       
letzter bekannter Wohnsitz:      
zusätzliche Informationen (zB: weitere Kontaktdaten):      


DATEN ZUM ARBEITSVERHÄLTNIS 
Beginn des Arbeitsverhältnisses:       
Vertragsart:      
Arbeitsverhältnis:
· [bookmark: Kontrollkästchen1]|_| befristet
· [bookmark: Kontrollkästchen2]|_| unbefristet
· [bookmark: Kontrollkästchen3]|_| vertragliche Einstufung

letzter effektiver Arbeitstag:      








Die/Der Unterfertige      , geboren in       am      , erklärt in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber/gesetzlicher Vertreter, gemäß Art. 26, Absatz 7-bis, des Gesetzesdekrets Nr. 151/2015 und Art. 47 D.P.R. Nr. 445/2000, im Bewusstsein der Verantwortlichkeiten, die im Falle falscher Erklärungen vorgesehen sind, dass die ungerechtfertigte Abwesenheit des/r oben genannten Arbeitnehmer/in - die am oben angegebenen Datum begann - länger als die im nationalen Kollektivvertrag, der auf das Arbeitsverhältnis angewendet wird, vorgesehene Frist ([footnoteRef:1]) oder, in Ermangelung einer vertraglichen Bestimmung, länger als fünfzehn Tage gedauert hat. ([footnoteRef:2])"  [1:  Gemäß Rundschreiben Nr. 6/2025 des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik können die Abwesenheitstage, sofern nicht anders durch die einschlägige Norm festgelegt, als Kalendertage betrachtet werden, es sei denn, der anzuwendende Kollektivvertrag (CCNL) sieht etwas anderes vor.
]  [2:  Gemäß Rundschreiben Nr. 6/2025 des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik findet im Falle, dass der anzuwendende Kollektivvertrag (CCNL) eine andere Frist als die im Artikel 26, Absatz 7 bis, des Gesetzesdekrets Nr. 151/2015 vorgesehene Frist vorsieht, diese Anwendung, sofern sie länger ist als die gesetzliche Frist.

] 

 
 
DATUM:      					Unterschrift des Arbeitsgebers ([endnoteRef:1])
      [1:  Zum Nachweis der Echtheit der Unterschrift ist eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments beizufügen, außer die Unterschrift wurde mit einer digitalen Signatur gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 82/2005 geleistet.] 







Informativa sulla privacy/ Datenschutzinformationen  
Ich erkläre, dass ich gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 darüber informiert wurde, dass das 
Arbeitsinspektorat die für die Bearbeitung dieses Antrags erforderlichen Daten gemäß den in den „INFORMATIONEN“ zum Datenschutz angegebenen Modalitäten verarbeitet, in die ich eingesehen habe.“ 
Die Datenschutzinformationen sind im 	speziellen 	Abschnitt 	der Webseite verfügbar: https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/Informativa-INL-GDPR01.pdf 



Unterschrift des Arbeitsgebers (*)
      

















